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Beilage Ar . 39 - er Karlsruher Zeitung .
Mittwoch, S. Februar 18S8.

Aadischer Landtag.

» 4 . öffentliche Sitzung der Zweiten Kammer
am Montag , den 7 . Februar 1898 .

(Ausführlicher Bericht .)
Am Regierungstisch : Präsident des Ministeriums des Innern ,

Geh. Rath Eisenlohr , und Geh . Oberregierungsrath Baader .

Präsident Gönner eröffnet um 4 ^ Uhr die Sitzung .
Sekretär Frhr . v . Bodman theilt mit , daß eine Petition

der Gemeinde Mauer , Amts Heidelberg, eingelaufen ist be»
treffend Anschluß an die Nebenbahn Wiesloch— MeckeSheim .

Die Abgg . Kirchenbauer und Fieser sind wegen Un¬
wohlseins bis auf weiteres verhindert , den Sitzungen anzu-
wohnen .

Abg . Leimbach berichtet über die Bitte des Städtetags
der mittleren Städte Badens um Ersetzung des tz 86 der
Gemeindeordnung für die mittleren Gemeinden durch
den Z 86 der Städteordnung .

Die Kommission sei mit Ausnahme des Berichterstatters
der Meinung , daß bei einer zukünftigen Regelung der Ge¬
meindebesteuerung die gleichartigen Steuerkapitalien in dem
gleichen Maß beigezogen und besondere Vergünstigungen nicht
gewährt werden sollen ; es wurde dabei besonders darauf hin¬
gewiesen , daß wohl in den meisten Fällen der durch die Fabrik
bedingte Mehraufwand den auf der anderen Seite entstandenen
Nachtheilen! wohl die Wage halten werde und alsdann kein
Grund vorliege , dem an qnd für sich leistungsfähigeren Steuer¬
zahler eine Erleichterung zu gewähren , die durch erhöhte
Leistungen der übrigen Steuerzahler wieder ausgeglichen werden
müsse ; jedenfalls sollen die Gesetze über die Gemeindebesteue¬
rung Bestimmungen enthalten , die für alle Gemeinden giltig sind .

Der Berichterstatter machte demgegenüber darauf aufmerk¬
sam , daß die bisherige Gesetzgebung sich im allgemeinen be¬
währt habe , daß besondere Beschwerden nicht eingelaufen seien
und auch die Petenten keinen Beschwerdefall vorgetragen haben ;
den Grundanschauungen, von denen unsere geltenden Gesetze
ausgegangen sind, könne die Berechtigung nicht abgesprochen
werden ; es sei in der ganzen Gemeindesteuergesetzgebung zu
dem Grundsatz des Beizugs nach dem Grad der Leistungs¬
fähigkeit auch der andere nach Maßgabe des gewährten Vor-
theils als gleichberechtigter Faktor getreten und in der Ver¬
anlagung der Kapitalrente und des Einkommens zur Durch¬
führung gelangt ; auch dürfe nicht außer Acht gelassen werden ,
daß die Gewerbesteuerkapitalien erheblich höher als die übrigen
Realsteuern belastet seien dadurch, daß der Veranlagung die
heutigen Verkehrswerthe der einzelnen Vermögensbestandtheile
zu Grunde gelegt werden und daß ihnen gegenüber nament¬
lich die Steuerkapitalien des landwirthschaftlichen Betriebs ,
welche gar nicht zur Steuer herangezogen sind , bevorzugt
seien. Wollte man aber das Gesuch Großh . Regierung
empfehlen , so sei doch zu bedenken, daß durch das Gesetz vom
11 . Juli 1896 jeder Unterschied in dieser Richtung zwischen
den größeren und den kleinsten Gemeinden aufgehoben sei und
man doch nicht solchen Gemeinden, in denen eine Fabrik den
weitaus größten Theil der Gemeindeumlagcn auch jetzt schon
zu tragen habe , ohne weiteres die Entscheidung überlassen
könne, ob und welche Ermäßigung der Fabrik gewährt werden
solle ; es sei denn doch die Befürchtung nicht von der Hand
zu weisen, daß in manchen Fallen die Objektivität in der
Beurtheilung der Verhältnisse nicht in wünschenswerthem Um¬
fang gewahrt werde , eben so wenig die weitere Befürchtung,
daß an solche Gemeinden die Versuchung herantrete , Einrich¬
tungen in einem Umfang oder in einer Ausstattung zu schaffen ,
die über die sonstigen Verhältnisse der Gemeinde hinausgehen;
es solle durchaus nicht beabredet werden , daß auf der anderen
Seite in einer Reihe von größeren Stadt - und Landgemeinden
die Dinge so liegen wie in den Städten der Städteordnung
und daß dieselbe Befugniß gewiß eingeräumt werden könne ;
da aber genügendes Material nicht vorliege, sei er (der Be¬
richterstatter) nicht in der Lage , jetzt schon Grundsätze für die
zukünftige Gesetzgebung mit derselben Bestimmtheit wie die
übrigen Mitglieder der Kommission auszusprechen.

Die Kommission habe sich nach Erwägung und Erörterung
aller in Betracht kommenden Momente dahin geeinigt , daß
Anträge auf sofortige Acnderung der Gemeindegesetzgebung im
Sinne der Petenten nicht gestellt werden sollen , da man fast
unmittelbar vor einer Reform des gesammten Steuerwesens
stehe, die unzweifelhaft auch Aenderungen in der Gemeiude-
besteucrung zur Folge haben müsse . Es werden in der Zwi¬
schenzeit Erhebungen darüber anzustellen sein, ob die der Ge-
meindestcuergesetzgebung unterlegten Grundanschauungen sich
bewährt haben oder ob in einzelnen Gemeinden oder in einer
erheblichen Anzahl derselben Mißstände zu Tage getreten sind .

Die Kommission sei daher zu dem Anträge gekommen ,
es möge das Hohe HauS die vorliegende Petition

als Material für die zukünftige Gesetzgebung
Großherzoglichcr Regierung zur Kenntniß -
nahme überweisen .

Abg . Or . Blankenhorn : Wenn auch im Kommisstons¬
bericht gesagt werde , daß die Petenten für ihre Ausführungen
keine Beweise erbracht hätten , so sei er (Redner) doch in der
Lage, ein Beispiel zu Gunsten der Petition anzuführen . In
Weinheim befinden sich 24 Fabriken, darunter eine solche, die
bereits den Bortheil des tz 86 genieße und nur 60 Prozent
der Umlage zahle. Auch zwei weitere Fabriken haben die

Grenze nahezu erreicht . Dadurch würde der Stadt ein Aus¬
fall von 15 000 M . erwachsen, für den dann die kleinen
Handwerker und Landwirthe aufkommen müßten . Dies würde
aber den sonstigen wirthschaftlichen und steuerlichen Prinzipien
unserer Gesetzgebung, wonach die wirthschaftlich Schwachen zu
schützen sind , widersprechen . Aehnlich liegen die Verhältnisse
im ganzen Lande . Infolge der Vermehrung der Fabriken seien
in Weinheim die Armenldsten von 1897 auf 1898 um 5000 M .
gestiegen . Eine völlige Aufhebung des Z 86 der Gemeinde¬
ordnung wollen die mittleren Städte nicht , sondern nur die
Möglichkeit , im einzelnen Fall zu- oder abgeben zu können .
Was für große Städte gelte, sollte auch für kleinere Städte
mit größerem Fabrikbetrieb gelten, deßhalb wünschen diese die
Einführung des ß 86 der Städteordnung auch für die mitt¬
leren Städte . Da ja die Steuervcrhältniffe ohnehin in näch¬
ster Zeit einer Revision unterzogen werden, so stimme er für
den Kommissionsantrag.

Abg . Hug : Der durch Umlagen zu deckende Gemeindeauf¬
wand sei in den letzten Jahrzehnten sehr stark angewachsen
und habe 1896 in sämmtlichen Gemeinden des Landes 16
Millionen Mark betragen, sonach den Ertrag unserer direkten
Staatssteuern übertroffen. Die gesetzlichen Bestimmungen,
welche das Gemeindefinanzwesen , insbesondere die Frage regeln,
wie der ungedeckte Gemeindeaufwand auf die umlagcpflichtigen
Steuerkapitalien und Einkommensteucranschläge ausgeschlagen
werden soll, seien daher von hoher Bedeutung . Für die Ge-
meindebesteucrung seien im allgemeinen die Grundsätze maß¬
gebend , welche die Staatsbesteuerung ordnen. Doch erleiden
diese Grundsätze insofern eine wesentliche Modifikation , als
auch das Verhälmiß zwischen dem Nutzen , den der Umlage¬
pflichtige aus dem Gemeindeverband ziehe, und der finanziellen
Last (Umlage), die er zu tragen habe , zu berücksichtigen sei.
Die grundlegende Bestimmung schreibe vor, daß

'bei Vertheilung
des ungedeckten Gemeindcaufwands die Grund - , Häuser- und Ge¬
werbesteuerkapitalien in einfachem , die Einkommensteueranschlägein
dreifachem Bctrageund dieRentensteuerkapitalien mit dreiZehnteln
ihres Betrags zu Grunde zu legen sei . Neben dieser fundamen¬
talen Vorschrift enthalte die Gemeideordnung gewisse mildernde
Bestimmungen für einzelne Kategorien von Umlagepflichtigen.
Eine solche Milderung sei auch den Unternehmern größerer
Gewerbebetriebe vorgesehen . In den Städten der Städte¬
ordnung sei der Bürgerausschuß berechtigt, denselben ohne
Rücksicht auf die Höhe ihres Gewerbesteueckapitals eine Er¬
mäßigung im Beizug zu den Gcmeindeumlagen bis zu 60
Proz . zu bewilligen , in den übrigen Gemeinden des Landes
könne diese Ermäßigung nur dann zugesichert werden, wenn
das Gcwerbesteuerkapital des Unternehmers mindestens den
15 . Theil des gesammten umlagepflichtigen Steuerkapitals in
der betreffenden Gemeinde betrage ; auch stehe in diesen Ge¬
meinden dem Unternehmer ein Klagerecht zu, wenn er glaube,
eine Ermäßigung im Beizug zur Gemeindcumlage überhaupt ,
oder eine weitergehende Milderung , als ihm zugestanden, be¬
anspruchen zu können . Die Kernfrage, um die es sich hier
handle, bestehe darin , ob für die Großunternehmer überhaupt
eine Vergünstigung in gcmeindesteuerlicher Hinsicht gerecht¬
fertigt sei . Er glaube diese Frage verneinen zu sollen . Wohl
ziehe der Unternehmer für seine Person von den Gemeinde-
emrichtungen und Anstalten vielleicht geringen Nutzen ; allein
bei der Beurtheilung des Verhältnisses zwischen Nutzen und
Belastung komme nicht die Person des Unternehmers allein in
Betracht, sondern auch die Zahl seiner Arbeiter , für welche
die Gemeinde in Bezug auf Schulunterricht , Unterstützungen
u . s. w . meist große Vortheile biete . Wenn man
behaupte, der Großbetrieb rage über den engbegrenzten Umfang
der Gemeinde hinaus , der Fabrikant habe Handelsbeziehungen
in fernen Gegenden und arbeite vielleicht für den überseeischen
Absatz, und wenn man aus dieser Natur des Großbetriebs
den Anspruch auf eine Vergünstigung des Unternehmers im
Beizug zur Gemeindebesteuerung ableite, so könnte mit dem¬
selben Recht auch eine Milderung für den Großgrundbesitzer
begründet werden . Der Nutzen , den z . B . der Besitzer eines
größeren Waldes von dem Gemeindeverband ziehe , lei oft sehr
gering , da er alle Lasten des Waldbesitzes, z . B . Waldhut ,
Weganlagen rc . selbst zu bestreiten habe . So wenig aber im
Ernste Jemand eine steuerliche Vergünstigung für den Groß¬
grundbesitzer in Anspruch nehme , so wenig dürfte im Allge¬
meinen auch eine Milderung für den Großunternehmer be¬
gründet sein . Allerdings könne es Fälle geben , in welchen
das Recht der Gemeinden , eine Ermäßigung im Beizug zu
den Gemeindeumlagen zu gewähren, sehr nützlich sei ; z. B .
wenn es sich darum handle , eine neue Gewerbsunternehmung
in einer Gemeinde zu gründen und wenn der Unternehmer
seinen Entschluß davon abhängig mache, daß ihm eine steuer¬
liche Vergünstigung von der Gemeinde zugesichert werde . Für
die Fälle, daß Milderungen von Gemeinden den Unternehmern
zugesagt wurden , empfehle sich auch , das Klagerecht, welches
er (Redner) im übrigen beseitigt zu sehen wünsche , in Kraft
zu erhalten. Da gegenwärtig eine neue Reform unserer
direkten Staatssteuern geplant werde , und solche auch eine
durchgreifende Umgestaltung unserer Gemeindebesteuerung nach
sich ziehen werde , so sei eine Aenderung unserer Gemeinde¬
ordnung im Sinne der Petition zur Zeit nicht angezeigt, und
verdiene der Antrag der Kommission , die Bitte der Petenten
als Material für die künftige Gemeindestcuergesetzgebung der
Regierung zu überweisen , volle Unterstützung. Zum Schluß
berührt der Redner die dem vorigen Landtag vorgelegte Denk¬
schrift über die Reform unserer direkten Steuern und betont,
daß nach der Denkschrift die Anwendung des auf das Prinzip
des Schuldabzugs zu bauenden Steuersystems nicht zu em¬
pfehlen sei.

Präsident des Ministeriums des Innern , Geh . Rath vr .
Eisenlohr : Mit dem Vorschläge des Herrn Vorredners ,
daß man jetzt auf eine Acnderung der bestehenden Gewerbe-
steuergesetzgebung nicht eingehen solle, könne er sich durchaus
einverstanden erklären. Die Regierung behalte die Steuerre¬
form fest im Auge ; dabei werde sich die Gemeindebesteuerung
eng an die Staatsbesteuerung auschließen . Es werde also
vor allen Dingen die Frage entstehen, in welchem Verhältnis
künftighin die Gewerbesteuer zur Grund - und Häusersteuer
stehen wird . Hier bereite sich eine bedeutende Aenderung vor,
insofern als die bisherigen Gewerbesteuerkapitalien auf den
gegenwärtigen Werth eingeschätzt wurden, während die Grund -
und Häüscrsteuer sich auf einen Werth stütze , der weit zurück-
liege und dem gegenwärtigennicht entspreche. Werde der gegen¬
wärtige Werth bei beiden zu Grunde gelegt, so trete schon
dadurch ein Ausgleich zwischen der Gewerbesteuer und der
Grund - und Häusersteuer in Wirksamkeit , der nicht gering
angeschlagen werden kann . Außerdem werde noch weiter die
Frage des Schuldabzuges geregelt werden müssen , welche
Schwierigkeiten bietet und bei der Grundbestcuerung in anderer
Weise geregelt werden muß , als bei der Staatsbesteuernng .
Er glaube, sich darauf beschränken zu können, die Zusicherung
zu geben , daß bei der bevorstehenden Finanzreform auch , so¬
weit di- Gewerbebesteuerung in Betracht komme, alle Gründe
ausführlich erwogen werden , ob die bisherige Bevorzugung
der Gewerbesteuer gegenüber der Grund - und Häusersteuer
aufrecht zu erhalten sei oder nicht . Als Ziel der Steuer¬
gesetzgebung erlaube er sich das zu bezeichnen, daß man
dahin streben solle, daß das Gesetz bestimmte Normen auf¬
stelle , nach denen die Abschätzung sich zu vollziehen habe .
Wenn eine Verletzung der gesetzlichen Normen in Frage stehe,
müsse doch Werth darauf gelegt werden , daß der Steuerpflich¬
tige seine Rechtsansprüche vor dem Verwaltungsgerichtshof
verfolgen kann , während nach der jetzigen Fassung der Städte¬
ordnung es dem Belieben der Gemeindevertretung anheim¬
gestellt ist, ob sie gewisse Erleichterungen einzelnen Unter¬
nehmungen gegenüber gestatten wolle oder nicht. Er könne
nicht verschweigen, daß er dieses System für recht bedenklich
halte, und würde es weitaus vorziehen , wenn es gelingen
sollte , durch Gesetz feste Normen zu geben, nach welchen die
Einschätzung erfolgen könnte und bei deren Verletzung der
Steuerpflichtige in der Lage sei, gerichtliche Entscheidung her¬
beizuführen, und nicht dem Gutdünken der Gemeindevertretung,
die ja in kleinen Gemeinden maßgebend sein würde, anheim
gegeben ist . Er würde es vorziehen , daß auch hier das Ge¬
setz so eingerichtet würde , daß ein richterlicher Austrag mög¬
lich sei und die Frage entschieden werden kann, ob ein Ge¬
werbetreibender in diesem oder jenem Maße zur Besteuerung
beigezogen werden soll . Die Frage werde übrigens das Haus
auf dem nächsten Landtage in reichem Maße beschäftigen , für
den Augenblick sei weiter nichts zu thun, als abzuwarten , wie
sich die Steuerreform gestalten werde .

Der Kommissionsantrag wird hierauf einstimmig angenommen.
Schluß der Sitzung 5 Uhr .

* Karlsruhe , 8 . Febr . Siebente öffentliche Sitzung
der Ersten Kammer . Tagesordnung auf Samstag
den 12 . Februar 1898 , Vormittags 10 Uhr :

1 . Anzeige neuer Eingaben.
2 . Berathung der Berichte der Budgetkommisfion über : » . das

Budget des Großh . Staatsministeriums für die Jahre 1898
und 1899; d . das Budget des Großh. Ministeriums des Groß¬
herzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten für
die Jahre 1898 und 1899 . Berichterstatter zu a . und 5 . : Frhr .
v . Röder .

3 . Berathung der Berichte der Kommission für Eisenbahnenund Straßen über : a . Den Gesetzesentwurf , die Fortsetzung der
Bodenseebahn von Ueberlingen bis an die badisch-württember -
gische Landesgrenze betreffend , sowie über den Staatsvertrag
zwischen Baden und Württemberg, die Herstellung einer Eisen¬
bahnverbindung von Ueberlingen nach Friedrichshafen betreffend.
Berichterstatter : Frhr . Franz v . Bodman . d . Den Gesetzes¬
entwurf, die Vervollständigungdes Staatsbahnnetzes betreffend.
Berichterstatter : Frhr . v . Gemmingen . e . Die Bitte der
Gemeinde Mundelfingen um Einbeziehung dieses Ortes in die
Zahl der Stattonsorte der Eisenbahn von Neustadt nach Donau -
eschingen betreffend . Berichterstatter : Geh . KommerzienrathSander , ck. Die Bitte der Gemeinde Ketsch um Verlegungder Bahnlinie Schwetzingen — Thalhaus betreffend . Bericht¬
erstatter : Graf v . Hennin . s . Die Bitte der Stadt Eberbachund umliegendenGemeinden , die Erbauung einer stehenden Neckar¬
brücke bei Eberbach betreffend . Berichterstatter : Frhr . v .
B ö ck l i n.

4 . Erstattung und Berathung des Berichts der Petitionskom¬
mission über die Petition der Reserveführer und Heizer der
Großh . Staatseisenbahnen, die Verbesserung ihres Dienstverhält¬
nisses betreffend . Berichterstatter : Fabrikant Krafft .

* Karlsruhe, 8 . Febr . 35 . öffentliche Sitzung der
Zweiten Kammer . Tagesordnung auf Mittwoch den
9 . Februar 1898 , Vormittags ^ 10 Uhr :

1 . Anzeige neuer Eingaben.
2 . Berathung des Berichts der Budgetkommisfion über das

Budget des Großh . Ministeriums der Justiz , des Kultus und
Unterrichts für die Jahre 1898 und 1899 Titel VII der Aus¬
gaben und Titel II der Einnahmen (Strafanstalten ) . Bericht¬
erstatter : Abg . Breitner .



Bürgerliche Rechtsstreite.
Liduaq.

K .393 .2 . Nr . 2901 . Karlsruhe .
Anna Gals er , uneheliche Tochter der
ledigen Rosine Gaiser von Ellbach , ver¬
treten durch den Pfleger Christian Gai¬
ser, Taglöhner in Ellbach , sowie die
genannte Kindesmutter , beide vertreten
durch Rechtsanwalt Ludwighier, klagen
gegen den ledigen Kellner Edwin
Noppel von Radolfzell, zuletzt hier
und jetztunbekanntenAufenthalts , wegen
Ansprüchen aus außerehelicher Vater¬
schaft mit dem Anträge auf vorläufig
vollstreckbares Urtheil dahin:

1 . Der Beklagte hat die Vaterschaft
der am 30. Mat 1897 zu Ellbach
von der Rosine Gaiser geborenen
Anna Gaiser anzuerkennen-

2 . der Mitklägerin Rosine Gaiser als
Kindbett- und Taufkosten 25 M .
zu ersetzen und

3 . an die Pflegschaft des klagenden
Kindes so lange bis es sich selbst¬
ständig ernähren kann, jedenfalls
aber bis zu dessen vollendetem 14 .
Lebensjahre,vorauszahlbar in halb¬
jährlichen Raten ans 30 . Mai und
30 November, jährlich 100 Mark
zu bezahlen,

und laden den Beklagten zur münd¬
lichen Verhandlung des Rechtsstreits
vor das Gr . Amtsgericht zu Karlsruhe ,
Akademiestraße 2, III . Stock , Zimmer
Nr . 21, auf

Samstag den 2. April 1898 ,
Vormittags 9 Uhr .

Zum Zwecke der öffentlichenZustellung
wird dieser Auszug der Klage bekannt
gemacht .

Karlsruhe , den 3 . Februar 1898 .
Katzenberger ,

Gerichtsschreiberdes Gr . Amtsgerichts.
K .426 .2 . Nr . 3617. Freiburg i . B .

Die minderjährige Emilie Karoline
Krauß , uneheliches Kind der Bar¬
bara Krauß von Dürrenbüchig, ver¬
treten durch den Klagvormund Heinrich
Krauß von da, dieser vertreten durch
Agent Mauchert in Bretten , klagt gegen
den Jakob Peter Trumpp , Mechaniker
von Leibenstadt , zur Zeit an unbekann¬
ten Orten abwesend , auf Zahlung eines
Ernährungsbeitrags , mit dem Anträge
auf kostenfällige Berurtheilung des Be¬
klagten zur Ernährung des klagendenKindes von dessen Geburt an, d . i . 10 .
November 1897 , bis zum vollendeten
14 . Lebensjahre desselben einen wöchent¬
lichen, in vierteljährlichenRaten voraus¬
zahlbaren Beitrag von 1 M . 50 Pf .,
vorbehaltlich eines später» höheren Bei¬
trags zu leisten , und ladet den Beklag¬ten zur mündlichen Verhandlung des
Rechtsstreits vor das Großh . Amtsge¬
richt zu Freiburg auf

Dienstag den 5 . April 1898,
Vormittags 9 Uhr ,

Zimmer Nr . 81 .
Zum Zweck der öffentlichen Zustellungwird dieser Auszug der Klage bekannt

gemacht .
Freiburg i . B -, 1 . Februar 1898 .

Frey ,
Gerichtsschreiber des Gr . Amtsgerichts.

K .380 .2 . Nr . 2292. Lahr . Das
uneheliche Kind der ledigen Salomea
Frenk von Nonnenweier , Namens
Maria Salomea Frenk daselbst, ver¬
treten durch den Klagvormund Andreas
Frenk, Quirins Sohn in Nonnenweier,
klagt gegen den August Graf , Friseur
von Nonnenweier, zur Zeit an unbe¬
kannten Orten abwesend , aus mehr¬
fachem außerehelichem Beischlaf , mit dem
Anträge auf Berurtheilung zur Zahlungeines wöchentlichen Ernährungsbeitragsvon 1 M . 20 Pf ., vorauszahlbar in
vierteljährlichen Raten, und zwar vom
Tage der Geburt des Kindes, d . i. vom
11 . Oktober 1897 bis zum vollendeten
14 . Lebensjahre, und ladet den Beklag¬ten zur mündlichen Verhandlung des
Rechtsstreits vor das Großh . Amts¬
gericht zu Lahr auf

Samstag den 2 . April 1898 ,
Vormittags 9^ Uhr .

Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung
wikd dieser Auszug der Klage bekannt
gemacht .

Lahr, am 1 . Februar 1898.
Schneider , Aktuar,als Gerichtsschretber Gr . Amtsgerichts , j

Konkurse .
K473 . Nr . 4102. Freiburg . lieber !

das Vermögen der Frau Rosa Keller, '
Steinhauergeschäft in Freiburg , wurde,da ein Gläubiger den Antrag gestellt,die Gemeinschuldnerin die Zahlungs¬
unfähigkeit zugegeben hat, heute am
1 . Februar 1898, Vormittags 11 Uhr,das Konkursverfahren eröffnet.

Der Agent Josef Kill hier wurde !
zum Konkursverwalter ernannt .

Konkursforderungen sind bis zum22. Februar 1898 bei dem Gerichte ^
(Gerichtsschreiberei) anzumelden.

Es wurde zur Beschlußfassung über die
Wahl eines andern Verwalters , sowie
über die Bestellung eines Gläubiger¬
ausschusses und eintretenden Falls
über die in 8 120 der Konkursordnung
bezeichneten Gegenstände, sowie zur Prü - !
fung der angemeldeten Forderungen auf

Dienstag den 1 . März 1898,
Vormittags 9 Uhr ,

vor dem Unterzeichneten Gerichte , Holz¬
marktplatz 6 II ., Termin anberaumt .

Allen Personen, welche eine zur Kon¬
kursmasse gehörige Sache in Besitz haben
oder zur Konkursmasse etwas schuldig
sind , wird aufgegeben, nichts an den Ge- i

meinschuldner zu verabfolgen oder zu
leisten , auch die Verpflichtung auferlegt,
von dem Besitze der Sache und von
Forderungen , für welche sie aus der
Sache abgesonderteBefriedigung in An¬
spruch nehmen, dem Konkursverwalter
bis zum 22 . Februar 1898 Anzeige
zu machen .

Freiburg , den 1 . Februar 1898 .
Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :

Heiß .
Zwangsvollstreckung.

K-458. Philippsburg .

Steigerungs -Ankün¬
digung.

In Folge richterlicher
Verfügung wird dem

Bäcker Gottfried Höger in Sandhaufen
die nachbeschriebene Liegenschaft der
Gemarkung Rheinsheim, am

Freitag den 1 . April 1898 ,
Vormittags 9 Uhr ,

im Rathhause zu Rheinsheim einer
öffentlichen Versteigerungausgesetzt , wo¬
bei der Zuschlag erfolgt, wenn wenig¬
stens der Schätzungsprets geboten wird.

Lagerbuch Nr . 162 :
3 u 98 gm Hofraite und Hausgarten

im Oberdorf, an der Hauptstraße , da¬
rauf ein einstöckiges Wohnhaus , Stall
und Heuboden, Schweinstall mit Re¬
mise und ein neuer Hinterbau mit ein¬
gerichteter Bäckerei,

taxirt . 8000 M .
Die Steigerungsbedingungen liegen

auf dem Geschäftszimmer des Unter¬
zeichneten zu Jedermanns Einsicht auf-
auch kann Jedermann auf seine Kosten
Abschrift derselben erhalten.

Philippsburg , den 1 . Februar 1898 .
Der Bollstreckungsbeamte:

Michaeli ,
Großh . Notar .

Freiwillige Gerichtsbarkeit.
Berscholleuheitsverfahre«.

Nr . 1660 . Tauberbischofsheim .
Das Grdßh . Amtsgericht hier hat un¬
term 21 d . M . folgenden

Vorbescheid
erlassen :

Der Landwirth Josef Schenk , ge¬boren am 1 . August 1862 zu Groß¬
rinderfeld und zuletzt wohnhaft daselbst,
ist im Jahre 1880 nach Amerika aus¬
gewandert und hat seit dem Jahre 1882
keine Nachricht mehr von sich gegeben .
Da Verschollenheitserklärung beantragt
ist, wird derselbe hiermit aufgefordert,binnen Jahresfrist Nachricht von
sich an das Großh . Amtsgericht Tauber¬
bischofsheim gelangen zu lassen, widri¬
genfalls er für verschollen erklärt und
sein Vermögen seinen muthmaßlichenErben in fürsorglichen Besitz gegebenwird.

Zugleich ersuchen wir alle diejenigen ,
welche über Leben oder Tod des Ver¬
mißten Auskunft ertheilen können , dem
Amtsgerichte binnen Jahresfrist An¬
zeige zu erstatten.

Tauberbischofsheim, 21 . Januar 1898 .
Großh . Amtsgericht gez. Or . Bauer .

Dies veröffentlicht :
Tauberbischofsheim, 29 . Januar 1898 .

Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :
Wagner . K394 2 .

Verschollenheitserklärung.
K'452 .1 . Nr . 14,016 . K o n st a n z .

Nachdem Johann Nepomuk Weltin ,
Landwirth von Allensbach , zuletzt
wohnhaft gewesen in Allensbach, auf
die diesseitige Aufforderung vom 11 .
Dezember 1896 Nr . 16,091 keine Nach¬
richt von sich gegeben hat , ist derselbe
durch Beschlust des Gr . Amtsgerichts
dahier vom Heutigen für verschollen
erklärt worden.

Konstanz , den 29 . Januar 1898 .
Gerichtsschreiberei Großh . Amtsgerichts :

Sieber , Registrator.
Entmündigung .

K '451 . Nr . 1358 . Weinheim . Der
ledige Georg SchmittIII . von Ritsch¬
weier , z . Zt . in Großsachsen , wurde
durch diesseitiges Erkenntlich vom 28 .
Dezember 1897 Nr . 12,292 wegen Ver¬
schwendung verbeistandetund demselben
verboten, ohne Mitwirkung seines Bei¬
standes, Georg Plaich er , Landwirth
in Großsachsen , Vergleiche zu schließen,
Anlehen auszunehmen, ablösliche Kapi¬
talien zu erheben oder darüber Em¬
pfangsscheine zu geben, auch Güter zu
veräußern oder zu verpfänden, sowie
hierüber zu rechten .

Weinheim , den 31 . Januar 1898 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Grimm . !
Erbeinwetsuugen.

K .356 .2 . Nr . 2334. Lahr . Die
Witwe des am 6 . November 1897 zu !
Lahr verstorbenen Bäckermeisters Josef
Uhl , Emma, geb . Sexauer daselbst,
hat um Einweisung in Besitz und Ge-
währ des Nachlasses ihres Ehemannes
nachgesucht .

Diesem Gesuche wird entsprochen ,wenn nicht innerhalb
drei Wochen

Einsprachen dagegen erhoben werden. .
Lahr, den 24 . Januar 1898 . !

Großh . bad . Amtsgericht. !
(gez .) Mündel.

Dies veröffentlicht : !Der Gerichtsschreiber Gr . Amtsgerichts :
I . B - : !

Schneider . j
K 427 .2 . Nr . 1276 . Schönau . !

Die Witwe des Kaufmanns Reinhard !
Wuchner in Zell, Elisabetha, geborene !
Wölfle, hat um Einweisung in Besitz !

und Gewähr des Nachlasses ihres ver¬
storbenen Ehemannes nachgesucht .

Dem Antrag wird stattgegeben, wenn
nicht innerhalb

vier Wochen
Einsprache dagegen beim hiesigen Amts¬
gericht erhoben wird.

Schönau , den 25 . Januar 1898 .
GerichtsschreibereiGroßh . Amtsgerichts :

Wagenmann .
K .364.2 . Nr . 719 . Bonndorf .

Schneidermeister Johann Abröl in
Stühlingen hat um Einsetzung in die
Gewähr des Nachlasses seiner verstor¬
benen Ehefrau Philippine , geborene
Schöttgen, nachgesucht .

Einwendungen sind innerhalb
drei Wochen

zu erheben.
Bonndorf , den 24. Januar 1898 .

Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :
Köhler .

Handelsregistereinträge .
K,466 . Pforzheim . Zum Han¬

delsregister wurde eingetragen:
a . Zum Firmenregister :

1 . Zu Band III , O Z . 556 und 584
(Firma Wüst L Ruf hier) : Die Firma
wurde in Gustav Ruf geändert. In¬
haber ist Mechaniker Gustav Ruf, wohn¬
haft hier.

2 . Zu Band III O .Z . 563 (FirmaCarl Stieß in Niefern) : Die Firma
ist auf eine offene Handelsgesellschaft
gleichen Namens übergegangen und
wird deshalb als Einzelfirma gelöscht,
vgl. Gesellschaftsregister Band II O .Z .
1151 .

3 . Zu Band I O .Z . 723 (Firma G.
Rau hier) : Die Firma ist auf eine
offene Handelsgesellschaft gleichen
Namens übergegangen und wird des¬
halb als Einzelfirma gelöscht, vgl. Ge¬
sellschaftsregister Bd . II O .Z . 1152 .

4 . Zu Band III O .Z . 497 (FirmaRob . Deuchler hier) : Das Geschäft
nebst der Firma ist auf Techniker Franz
Schönauer , wohnhafthier,übergegangen,b . Zum Gesellschaftsregister II :

1 . Zu O .Z . 1151 : Firma Carl
Stieß in Niefern. Die Gesellschafter
der seit 1 . Februar 1898 bestehenden
offenen Handelsgesellschaftsind die Kauf¬leute Georg Carl Stieß und Wilhelm
von Büren , beide wohnhaft in Niefern.
Nach dem Ehevertrag des Gesellschafters
Stieß mit Hermine Karoline, geb . von
Büren , von Jspringen , ck. cl . Jspringen ,14 . August 1896, ist die eheliche Güter¬
gemeinschaft auf den beiderseitigen Ein¬
wurf von je 50 Mark beschränkt , vgl.
Firmenregister Band III , O .Z . 563 .

2 . O .Z . 1152 : Firma G . Rau hier.Die Gesellschafter der seit 1 . Januar
1898 bestehenden offenen Handelsgesell¬
schaft sind : Doublefabrikant GustavRau , Kaufmann Albert Reichenbach ,Kaufmann Wilhelm Reis und Kauf¬
mann Karl Drusenbaum, sämmtliche
hier wohnhaft . Nach dem Ehevertragdes Gesellschafters Reichenbach mit Luise,
geb . Jäck von hier, 6 . ä . Pforzheim,27 . April 1887 , ist die eheliche Güter¬
gemeinschaft auf einen beiderseitigen
Etnwurf von je 50 Mark beschränkt,
vgl . Firmenregister Band I, O .Z . 723 .

Pforzheim, den 4 . Februar 1898 .
Großh . Amtsgericht II :

vr . Glock .
K,363 . Nr . 3889. Pforzheim .

Zum Handelsregister wurde einge¬
tragen :

a . Zum Firmenregister :
1 . Zu Band III , O .Z . 380 (Firma

I . F . Glebe hier) : Die Prokura des
Kaufmanns Fritz Remetter ist erloschen .
Dem Kaufmann Eugen Detttnger ,
wohnhaft hier, ist Prokura ertheilt.

2 . Zu Band II , O .Z . 993 (Firma I .
M . Funk hier) : Die Firma ist auf
eine offene Handelsgesellschaft gleichen
Namens übergegangen und wird des¬
halb als Einzelfirma gelöscht , vergl.
Gesellschaftsregister Band II , O .Z . 1150 .

l ». Zum Gefellschaftsregister :
Band II , O .Z . 1150 : Firma I . M .

Funk hier : Die Gesellschafter der seit
24. d . Mts bestehenden offenen Han>
delsgesellschaft sind die Kaufleute Ernst
Friedrich Funk und Hermann Otto
Funk, beide hier wohnhaft. Nach dem
Ehevertrag des Gesellschafters Ernst
Friedrich Funk mit Anna Maria
Friederike, geb . Gerwig, von hier , ä .
ci: Pforzheim, 26 . November 1892 , ist
die eheliche Gütergemeinschaftauf einen
beiderseitigen Einwurf von je 100 Mk .
beschränkt . Vergl . Firmenregister Bd .
II , Ö .Z . 993.

Pforzheim, den 28 . Januar 1898 .
Großh . Amtsgericht II .

Or . Glock .
K421 . Nr . 1737 . Bühl . Zum

Handelsregister wurde eingetragen : Zu
O .Z . 89 Gesellschaftsregister :

Bereinshaus zumHirsch , Gesell¬
schaft mit beschränkter Haftung in Bühl ,
errichtet durch notariellen Gesellschafts¬
vertrag vom 19. November 1897 . Sitz :
Bühl .

Gegenstand des Unternehmens ist
Ankauf und Betrieb der Gastwirthschaft
zum Hirsch in Bühl und Erweiterung
derselben durch Erstellung eines Ber-
einshauses zur Förderung des katho¬
lischen Bereinslebens sowie Einrichtung
und Betrieb einer Buchdruckerei .

Das Stammkapital der Gesellschaft
beträgt 30000 Mark . Die Gesellschaft
wird durch einen Geschäftsführer ver¬
treten - als solcher ist Kaufmann Emil
Hug in Bühl bestellt, für den Fall
seiner Verhinderung und für deren

Dauer Herr Bäckermeister Karl Konrad
in Bühl .

Zur Erwerbung und Veräußerung
von Liegenschaften , Belastung derselbenmit Dienstbarkeiten und Pfandrechtenund zur Eingehung von Geschäften ,
welche den Betrag von 100 M . über¬
steigen , hat der Geschäftsführer die
vorgängtge Genehmigung des Aufstchts-
rathes einzuholen. Die gleiche Pflicht
liegt auch dem Stellvertreter ob .

Bekanntmachungen der Gesellschaft
haben unter deren Firma im Bühler
Boten zu erfolgen.

Bühl , den 1 . Februar 1898.
Großh . bad . Amtsgericht,

vr . Flad .
K'404. Nr . 2715 . Freiburg . Indas diesseitige Gesellschaftsregister wurde

unter O .Z . 90 Band II heute einge¬
tragen :

Durch Beschluß der außerordentlichen
Generalversammlung vom 24 . Januar
1898 wurde das Grundkapital der
Aktiengesellschaft Fahrrad - Werke
Freiburg zu Freiburg i. B . um
200000 M . erhöht und beträgt nun¬
mehr 500000 M ., etngetheilt in 500
auf den Inhaber lautende Aktien, jede
zu 1000 Mark.

Großh . bad . Amtsgericht.
Lederle .

K,425 . Nr . 2440. Lörrach . Es
wurde heute diesseits eingetragen :

a . Jn 's Firmenregister : Zu O .Z . 235 ,Brauerei Lasser in Lörrach :
Inhaber Herr Karl Lasser in Lörrach ,
ist seit dem 11 . Januar 1898 mit
Josefine Müller von Schlierigen auf
Grund eines Ehevertrags nach dem
Geding der Landrechtsätze 1500/04 ver-
heirathet : Ausschlußalles gegenwärtigenund zukünftigen eigenen Vermögens
beider Eheleute nebst den diesbezüglichen
Schulden aus der Gemeinschaft bis auf
den jederseitigenEinwurs von je 50 M .
in letztere.

Zu O .Z . 170, A . Eberenz , Kurz-
und Galanteriewaarengeschäftin Lörrach :
Die Firma ist mitWirkungvom1 .Februar
1898 ab geändert in : „Berliner Luxus¬
papiermanufaktur A . Eberenz in Lör¬
rach " . Der Inhaber ist der gleiche
(Hr . Albert Eberenz in Lörrach ) - es
werden keine Kurzwaaren und Galan-
teriewaaren mehr geführt.

b . Jn 's Gesellschaftsregister : Zu O .Z .
10 (Band II ), Mechanische Buntweberei
Stetten -Lörrach Henrich LHaus -
amann , osiene Handelsgesellschaft !
mit dem Sitz in Stetten : Mit Wirkung
vom 1 . Dezember 1897 ab wurde dem
Herrn Kaufmann Julius Heim von
Müllheim Alleinprokura, also mit dem
Recht , die Gesellschaft allein zu berech¬
tigen und zu verpflichten , ertheilt.

Lörrach, den 1 . Februar 1898.
Großh . bad . Amtsgericht.

N ü ß l e .
K,339 . Nr . 1232 . Eppingen . Indas Genossenschaftsregister wurde unter

OZ . 12, betr den Ländl. Creditverein
Mühlbach , e . G . m . u . H ., heute !
folgendes eingetragen : !

Der Verein hat sich aufgelöst , Be¬
schluß der Generalversammlung vom
26 . Januar 1898 . Die Herren Stein¬
hauer Heinrich Scharfer und Schreiner
Nikolaus Reimold in Mühlbach findals Liquidatoren bestellt .

Eppingen, den 30. Januar 1898 .
Großh . bad . Amtsgericht,

vr . Fuchs .
K,317 . Nr . 860 . E b e r b a ch .I . Zum Firmenregister O .Z . 73, betr.

die Firma Friedrich Platt in Eber¬
bach , wurde eingetragen: die dem
Fabrikanten Georg Friedrich Platt er-
theilte Procura ist erloschen und die
Firma auf die offene Handelsgesell¬
schaft O .Z . 57 des Gesellschaftsregisters
übergegangen.

II . Unter O .Z . 57 des Gesellschafts¬
registers wurde eingetragen : die Firma
Friedrich Platt in Eberbach. Die
Gesellschaft ist eine offene Handels¬
gesellschaft. Die Gesellschafter sind die
Fabrikanten Friedrich Platt sr . und
Georg Friedrich Platt jr . in Eberbach.
Die Gesellschaft hat am 1 . Januar 1898
begonnen. Der Gesellschafter Georg
Friedrich Platt jr . ist verheirathet mit
Emma, geb. Eschelmann von Eberbach .
Nach dem am 22 . Mai 1878 zu Eber¬
bach errichteten Ehevertrag wirft jeder
Theil 100 M . in die Gemeinschaft ein,
während alles übrige, gegenwärtige und
zukünftige , bewegliche und unbewegliche ,
aktive und passive Vermögen von der¬
selben ausgeschlossen wird.

Eberbach , den 25 . Januar 1898 .
Großh . bad. Amtsgericht.

König .

Strafrechtspflege.

Nr . 2 und 4 als Ersatzrrserviften ohne
Erlaubniß ausgewandert zu sein .

Uebertretung gegen Z 360 Nr . 3
des Strafgesetzbuchs.

Dieselben werden auf Anordnung des
Großh . Amtsgerichts Hierselbst auf

Montag den 28 . März 1898,
Vormittags 9 Uhr ,vor das Großh . Schöffengericht Müll¬

heim zur Hauptverhandlung geladen .
Bei unentschuldigtemAusbleiben wer¬

den dieselben auf Grund der nach
Z 472 der Strafprozeßordnung von dem
König ! . Bezirkskommando zu Lörrach
ausgestellten Erklärung verurtheiltwerden.

Müllheim, den 26 . Januar 1898.
Doll ,

Gerichtsschreiber des Gr . Amtsgerichts .
Laduug.

K .428.2 . Nr . 1659. Kehl . Der
Landwirth Karl Vollmer , 35 Jahrealt , von Ortenberg , zuletzt wohnhaft in
Stadt -Kehl, wird beschuldigt , als Wehr¬
mann der Landwehr I . Aufgebots aus¬
gewandert zu sein, ohne von der bevor¬
stehenden Auswanderung der Militär¬
behörde Anzeige erstattet zu haben,

Uebertretung gegen § 360 Nr . 3
des Strafgesetzbuchs.

Derselbe wird auf Anordnung des
Großh . Amtsgerichts Hierselbst auf

Freitag den 1 . April 1898 ,
Vormittags 8 ' /« Uhr ,vor das Gr . Schöffengericht Kehl zur

Hauptverhandlung geladen.
Bet unentschuldigtemAusbleiben wird

derselbe auf Grund der nach Z 472
der Strafprozeßordnung von dem Kgl.
Bezirkskommandozu Lörrach ausgestell¬ten Erklärung verurtheilt werden.

Kehl, den 31 . Januar 1898 .
Kopf ,

Gerichtsschreiber des Gr . Amtsgerichts.
Ladung.

K 322 .2 Nr . 4565. Heidelberg .
Der am 25 . Juli 1864 zu Rielasingen,Amts Konstanz , geborene Karl AugustGrau , zuletzt wohnhaft in Royrbach,wird beschuldigt , als beurlaubter Wehr¬
mann der Landwehr ohne Erlaubniß
ausgewandert zu sein .

Uebertretung gegen S 360 Nr . 3
des Strafgesetzbuchs.

Derselbe wird auf Anordnung des
Großh . Amtsgerichrs Hierselbst auf

Montag den 21. März 1898 ,
Vormittags 9 Uhr ,vor das Großh . Schöffengericht Heidel¬

berg zur Hauptverhandlung geladen.
Bet unentschuldigtem Ausbleiben

wird derselbe auf Grnnd der nach
Z 472 der Strafprozeßordnung von
dem Königl. Bezirkskommando zu Hei¬
delberg ausgestellten Erklärung verur¬
theilt werden.

Heidelberg, den 25 . Januar 1898 .
Grasberger ,

Gerichtsschreiber des Gr . Amtsgerichts .

Ladung.
K323 .3 . Nr . 1292 . Müll heim .

1 . Otto Muns , geb . 28 . August 1865
in Eckelsdorf , Kaufmann, zuletzt wohn¬
haft in Müllheim , 2 . Karl Philipp
Trefzer , geb. 8 . Mai 1872 in
Marzell , Holzhauer, zuletzt da wohn¬
haft, 3 . Anton Waiz , geb. 14 . Mai
1867 in Steinenstadt , Landwirth, zuletzt
da wohnhaft, 4. Wilhelm Esch er, geb.
1 . Januar 1868 in Bellingen, Schnei¬
der, zuletzt wohnhaft in Auggen, 5.
Christian Friedrich Grammel , geb .
25 . Januar 1864 in Freudenstadt,
Schmied, zuletzt in Müllheim wohn¬
haft, werden beschuldigt, zu Nr . 1 als
beurlaubter Reservist , zu Nr . 3 und 5
als Wehrmänner der Landwehr, zu

WklWch Mi siWkll .
K,465 .1 . Die Fürstlich Fürsten -

bergischeForsteiHammereisenbach,Station der Bregthalbahn im badischen
Schwarzwalde , verkauft im Summis -
sionswegeam Freitag de« 18 . Febr .
d. I ., von Vormittags 10 Uhr an,im Rathhause zu Hammereisenbach
aus dem Fürstl . Walde Glaserforst ,
7—9 km von der Bahnstation Marbachund 3— 4 km von der Haltestelle Zin¬
delstein : 106 Nadelholzstämme I ., 759
11 ., 2144 III ., 2826 IV ., 1292 V . Cl.,760 Ausschußstämme, Sägklötze und
Anbruchklötze mit 5734 km - aus dem
Fürstl . Walde Hamme rwald ,8—9 km von der Bahnstation Wolter¬
dingen und 3—5 km von der Bahn¬
station Hammereisenbach und der Halte¬
stelle Zindelstein : 59 Nadelholzstämme
1 ., 330 II ., 961 III ., 1913 IV , 1322
V . Classe, 300 Ausschußstämme, Säg -
klätze und Anbruchklötze mit 3041 km
und aus dem Fürstl . Walde Brand¬
wald , 2,5 km von der Bahnstation
Schönenbach: 1 Nadelholzstamm II .,57 III ., 942IV ., 562 V . Classe, 27 Säg¬
klötze mit 555 km — im Ganzen9330 t «> Stammholz — sowie aus
dem Brandwalde 100 Gerüststangen,25 Hopfenstangen I . Classe und 54 Ster
Papiersloffrollen in 40 Loosen . Be¬
dingungsweiseZahlungsfrist bis 1 . Sep¬tember 1898.

Alles Holz ist vorschriftsmäßig sortirt,mit Ausnahme der Stangen entrindet ,
ohne Rinde gemessen und an fahrbare
Wege beigebracht .

Die Angebote sind ohne Zusatz von
Bedingungen jeweils auf ein ganzesLoos, entweder für das Festmeter jeder
Classe, oder in einer Summe für je
ein ganzes Loos zu machen und vor
der Verkaufsverhandlung verschlossenund mit entsprechender Aufschrift ver¬
sehen bei der Forstei einzureichen, welche
auf Verlangen Holzverzeichnisse zusendetund Aufschluß über die Berkaufsbedin-
gungen gibt. Die Summitenten er¬
kennen die Berkaussbedingungen durch
Einreichung ihrer Angebote als
rechtsverbindlich an und sind 14 Tage
an ihre Angebote gebunden. Die
Fürstlichen Waldhüter in Herzogen-
weiler, Post Btllingen, Thannheim , Post
Klengen , Hammereisenbach und Rohr¬
bach , Post Schönenbach, zeigen das
Holz. Unbekannte Käufer haben sichvor oder bei der Verhandlung über ihre
Zahlungsfähigkeit auszuwnsen oder
Sicherheit zu leisten .

Verantwortlicher Redakteur : Julius Katz iu Karlsruhe . — Druck und Verlag der G . Braun ' schen Hrfbuchdruckerer i» Karlsruhe .
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